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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde von der Juristischen Fakultät der Univer-
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(DAAD), ohne dessen Förderung die Arbeit bisher noch ein unerfüllter Traum 
wäre.

Ganz ehrlich und herzlich danken möchte ich zunächst an dieser Stelle mei-
nem Doktorvater, wissenschaftlichen Betreuer, akademischen Lehrer und nicht zu-
letzt Erstgutachter, Herrn Professor Dr. Hans-Georg Dederer. Ohne ihn und seine 
Unterstützungen gäbe es diese nun veröffentlichte Dissertation überhaupt nicht. 
Für die Erstellung des umfassenden und wissenschaftlich wertvollen Zweitgutach-
tens bedanke ich mich ganz herzlich bei dem Zweitgutachter, Herrn Professor Dr. 
Rainer Wernsmann. Für die Disputation möchte ich auch Herrn Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, Herrn Professor Dr. Meinhard Schröder, herzlich danken. 
Schließlich und ganz wichtig danke ich dem Verlag Mohr Siebeck für die Auf-
nahme der Arbeit in diese hervorragende Reihe „Studien und Beiträge zum Öffent-
lichen Recht“.

Außerdem habe ich noch unendlich zu danken: Herrn Henning Glaser und 
Herrn Dr. Duc Quang Ly von German-Southeast Asian Center of Excellence for 
Public Policy and Good Governance danke ich ehrlich für ihre langjährigen Unter-
stützungen und Freundlichkeit. Herrn Dr. iur. Nguyen, Van Nghia und seiner Fa-
milie danke ich für ihre wunderbare Freundschaft während meiner Jahre in Passau. 
Dank schulde ich ferner Frau Judith Hoffmann für das Korrekturlesen des Manu-
skripts. Meinen Lehrerinnen und Lehrern, sei es wissenschaftlichen, gedanklichen 
oder sprachlichen, bin ich verpflichtet. Ihnen allen danke ich ehrlich und herzlich. 
Gewidmet ist diese Arbeit meiner Mutter Sujit Saensawatt.

Chiang Mai, im August 2021 Thossaporn Saensawatt
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A. Einleitung

I. Gesamtkonzeption und Ziel der Arbeit

„The entire universe is in a glass of wine, 
if we look at it closely enough.“

Richard P. Feynman1

Versucht man das Phänomen des „Rechts“ zu verstehen, bemerkt man auf den ers-
ten Blick, dass in der Rechtswissenschaft kein Rechtsgebiet kontroverser diskutiert 
und doch rätselhafter geblieben ist als das Verfassungsrecht. Dieses Rätselhafte 
ergibt sich zum einen aus der Eigenart der Verfassung als bloßer Rahmenordnung 
mit fragmentarischem und bruchstückhaftem Charakter2, aber zum anderen – und 
im Wesentlichen – auch aus der Unvollständigkeit der rechtswissenschaftlichen 
Erkenntnisse über die komplexe Struktur der Verfassung und ihrer Beziehung 
zur Rechts-, Staats- und Gesellschaftsordnung. Mit innovativen Fragestellungen 
sowie aufgrund einer verfassungstheoretischen und -dogmatischen Untersuchung 
zum Komplex der sog. „verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen“ beabsich-
tigt diese Arbeit, das rätselhaft Gebliebene wissenschaftlich aufzuklären und einen 
neuen, schöpferischen Weg für weitere Untersuchungen zu bereiten.

Da das Phänomen des „komplexen Systems“3 in unserer Welt ubiquitär ist, be-
schäftigt sich diese Arbeit mit einer wissenschaftlichen, für das Verfassungsrecht 
wie für die Verfassungstheorie bedeutenden Fragestellung, welche heutzutage, als 
Resultat der weiter zunehmenden Komplexität unserer Rechts- und Gesellschafts-
ordnung, freilich nur selten aufgeworfen wird: „Gibt es innerhalb der Verfassung 

1 R. P. Feynman/R. B. Leighton/M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, The New Mil-
lennium Edition, Bd. I, New York, 2010, 46–8.

2 E.-W. Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandsaufnahme und 
Kritik, in: ders., Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht, 2011, S. 120 ff. (124 f.).

3 Der in dieser Arbeit verwendete Begriff „komplexes System“ (complex system) ist im Sinne 
der Komplexitätstheorie (complexity theory) zu verstehen; zur Komplexitätstheorie im Allgemei-
nen siehe J. H. Holland, Complexity: A Very Short Introduction, Oxford, 2014; J. Goldstein, 
Emergence as a Construct: History and Issues, Emergence 1 (1999), S. 49 ff.; K. Mainzer (Hrsg.), 
Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft: Komplexitätsforschung 
in Deutschland auf dem Weg ins nächste Jahrhundert, 1999; H. A. Simon, The Architecture of 
Complexity, Proceedings of the American Philosophical Society 106 (1962), S. 467 ff.; ders., The 
Sciences of the Artificial, Massachusetts, 2. Aufl., 1992; M. Mitchell Waldrop, Complexity: The 
Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, New York, 1992.



2 A. Einleitung

ein komplexes System von Verfassungsnormen?“ Anders formuliert: In der vor-
liegenden Untersuchung geht es um die These, dass die Verfassung nicht bloß als 
eine einfach aufgelistete Summe der einzelnen (Verfassungs-)Normen anzusehen 
ist, sondern dass sie vielmehr ein komplexes dynamisches System von verfassungs-
rechtlichen Normen unterschiedlichen Typs und Ranges konstituiert. Gegenstand 
der Arbeit ist die Gesamtheit des geltenden deutschen Verfassungsrechts, in erster 
Linie das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Zum Kernbestand der 
Arbeit gehört vor allem der wissenschaftliche Versuch, das Grundgesetz durch wis-
senschaftliche Methoden und Analysen in rechtswissenschaftlicher sowie interdis-
ziplinärer Hinsicht präziser und umfassender zu verstehen. Ansichten, Ergebnisse 
und Thesen, die nicht nur in der Endphase, sondern auch in jedem einzelnen Mei-
lenstein der Arbeit abgeleitet werden, sollen potenziell als Grundlagen bzw. Aus-
gangspunkte weiterer Diskurse und Auseinandersetzungen im Bereich des Verfas-
sungsrechts sowie der Verfassungstheorie dienen.

Um einen „komplexen“ Gegenstand zu begreifen, beginnen Wissenschaftler 
häufig, sich auf zwei herkömmliche Denkansätze zu beziehen und je nach Charak-
ter und Wesen des zu untersuchenden Gegenstandes sich für einen dieser Denk-
ansätze zu entscheiden: Die Ausrichtung der Analysen konzentriert sich entweder 
eher auf „das Ganze“ (the whole) oder dahingegen eher auf „die Bestandteile“ 
(the parts) des Gegenstandes. In der Terminologie der Komplexitätstheorie han-
delt es sich dabei um die Wahl zwischen dem „holistic approach“ und dem „re-
ductionist approach“.4 Diese Arbeit geht im Einklang mit der aktuellen Tendenz 
allerdings nicht von einer Wahl, sondern von der „Synthese“ der beiden Denk-
ansätze aus.5 Hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes knüpft die Arbeit an 
die Gesamtheit (das Ganze), die einzelnen Bestandteile und die Wechselwirkun-
gen zwischen den Bestandteilen des Gegenstandes an. Dementsprechend gliedert 
sich diese Arbeit in drei Hauptteile, die den Untersuchungsgegenstand, nämlich 
die Verfassungsordnung des Grundgesetzes, wissenschaftlich umfassend durch-
dringen. Denn das Grundgesetz sowie die Gesamtstruktur der Rechtsordnung 
lassen sich unserer Ansicht nach nur dann richtig begreifen, wenn wir diese – in 
Anlehnung an die oben erwähnte Aussage Richard P. Feynmans (1918–1988) – 
eingehend und sorgfältig genug betrachten. Es ist davon auszugehen, dass die Ge-
samtstruktur der Rechtsordnung durch die innere Struktur der Verfassung, ins-
besondere durch den Komplex der verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen 
geprägt ist und dass das richtige Verständnis dieser Struktur zugleich ein richtiges 
Verständnis der Rechtsordnung sowie neue Erkenntnisse über unsere Rechtsord-
nung aufzeigen wird.

4 Dazu siehe statt vieler J. Cohen/I. Stewart, The Collapse of Chaos: Discovering Simplicity 
in a Complex World, Harmondsworth, 1994; P. A. Corning, Holistic Darwinism: Synergy, Cyber-
netics, and the Bioeconomics of Evolution, Chicago, 2005, S. 47 ff.; L. R. Graham, Between Sci-
ence and Values, New York, 1981, S. 319 ff.; A. Koestler, Janus: A Summing Up, London, 1978, 
S. 23 ff.; M. Minsky, The Society of Mind, London, 1987, S. 25 ff.

5 Vgl. P. A. Corning, aaO (Fußn. 4), S. 123 ff.
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II. Die Lehre von den verfassungsrechtlichen 
Grundentscheidungen als Schlüssel der Untersuchung

Die Lehre von den verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen ist seit dem In-
krafttreten des deutschen Grundgesetzes eines der wichtigsten Gegenstände des 
deutschen Verfassungsrechts. Deutsche Rechtswissenschaftler, insbesondere 
Staatsrechtslehrer, haben seit langem die Existenz der grundlegenden Prinzipien 
der Verfassung anerkannt. Mit diesem Thema hat sich auch das Bundesverfas-
sungsgericht schon in seiner frühen Rechtsprechung auseinandergesetzt.6 Seitdem 
gehört die Idee der systematischen Erläuterung des Konzepts der Grundentschei-
dungen zum herkömmlichen Bestandteil der staatsrechtlichen Literatur und Lehr-
bücher.7 Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Darstellungen in der Literatur 
sowie in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass das Grundgesetz eine Reihe von 
grundlegenden Grundsätzen und Grundentscheidungen enthält, welche die Eigen-
art, den besonderen Charakter sowie die staatsleitenden Funktionen der gesam-
ten Verfassungs- und Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland prägen. 
Als Indiz dafür dient beispielweise die Tatsache, dass sich die Lehre der Grund-
entscheidungen nicht in anderen Bereichen der Rechtswissenschaft jenseits des 
Staats- und Verfassungsrechts findet. Im Privatrecht findet sich an keiner Stelle der 
Begriff „privatrechtlichen Grundentscheidungen“. Der Aussagekraft des Begriffs 
„Staatsfundamentalnorm“ gegenüber scheint der (hypothetische) Begriff „Privat-
fundamentalnorm“ ein Unding zu sein. Ebenso wird der Begriff „Gesetzesprin-
zip“ gerade nicht so selbstverständlich verwendet wie der Begriff „Verfassungs-
prinzip“. Deshalb scheint die Lehre und die Untersuchung zum inneren System wie 
zur grundlegenden Substanz der Verfassung ein „klassischer“ Stoff des Staats- und 
Verfassungsrechts zu sein.

Abgesehen von der allgemeinen Anerkennung, ist die Lehre der verfassungs-
rechtlichen Grundentscheidungen allerdings noch nicht abschließend erläutert. Im 
Schrifttum finden einige Aspekte, beispielweise die Frage nach der „Überpositivi-
tät“ bzw. der überpositiven Geltung der Grundentscheidungen8 sowie das wechsel-
seitige Verhältnis zwischen den Grundentscheidungen innerhalb ein und derselben 
Verfassung zueinander9, bisher nur kleine Aufmerksamkeit. Die Regelungs-Trias 
von Art. 1, Art. 20 und Art. 79 Abs. 3 GG spielt als positiv-rechtliche sedes mate-
riae der Grundentscheidungen die entscheidende Rolle für die Untersuchung.10 
Zudem befasst sich diese Arbeit mit der Frage, ob es jenseits von den in den Art. 1 

6 Dazu siehe BVerf GE 1, 14 (32); 3, 225 (232 f.); auch unten B. II. 2. b) aa); zum (angeblichen) 
Widerspruch zwischen den beiden Entscheidungen vgl. F. Ossenbühl, Probleme und Wege der 
Verfassungsauslegung, DÖV 1965, S. 649 ff. (655 f.); F. Müller/R. Christensen, Juristische Metho-
dik, Bd. I, 10. Aufl., 2009, Rn. 385 ff.

7 Zur terminologischen Vielfalt der Idee siehe B. II. 2. a).
8 Dazu siehe B. II. 3. b).
9 Dazu siehe D. II. 2.
10 Zu den Grundentscheidungen des Grundgesetzes im Einzelnen siehe C. II. und III.



4 A. Einleitung

und Art. 20 GG niedergelegten Grundentscheidungen noch weitere im deutschen 
Verfassungsrecht gibt.11

1. Fragestellung

Im Hinblick auf die intensive Auseinandersetzung mit den Fragestellungen auf dem 
Gebiet des Verfassungsrechts und der Verfassungstheorie trägt diese Arbeit den 
Titel „Die verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen des Grundgesetzes – eine 
verfassungsrechtstheoretische und -dogmatische Untersuchung, insbesondere zum 
Verhältnis der verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen zueinander“. Zentra-
les Element der Arbeit ist die Untersuchung zum Komplex der verfassungsrecht-
lichen Grundentscheidungen des Grundgesetzes. Als terminus technicus für grund-
legende Normen, die das innere System sowie die Gesamtstruktur der Verfassung 
bilden, wird nach einer sorgfältigen Auswahl von den in der Literatur und Recht-
sprechung unterschiedlich verwandten Bezeichnungen12 der Begriff der „Grund-
entscheidung“ gewählt.13 Über herkömmliche, teilweise als klassisch betrachtete 
Fragestellungen im Bereich des Verfassungsrechts hinaus – hierzu gehört beispiel-
weise die Frage nach dem allgemeingültigen Begriff der Verfassung14, die Frage 
nach einer Normenhierarchie innerhalb der Verfassungsordnung15 sowie die Frage 
nach dem Verhältnis der Grundentscheidungen zur materiellen Gerechtigkeit16 –, 
wird sich die Arbeit einer Reihe von originären, neuen Fragestellungen zuwenden. 
Wie der Arbeitstitel es vorsieht, wird sich der letzte Hauptteil der Arbeit mit der 
Untersuchung des Verhältnisses der verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen 
zueinander befassen.17

Der vorliegenden Arbeit liegt eine Reihe von theoretischen Ausgangspunkten 
zugrunde. Rechtsnormen, insbesondere Verfassungsnormen, sind zum einen nicht 
als statisch, sondern als dynamisch zu betrachten. Sie nehmen in den meisten Fäl-
len, in Anlehnung an die mathematische Sprache, die Erscheinungsform der „dy-
namischen Gleichung“ an. Das dynamische System einschließlich des Rechtssys-
tems – verstanden als ein System von geltenden Rechtsnormen einer bestimmten 
politischen Einheit – kennzeichnet sich im Wesentlichen durch das zeitabhängi-
ge Ausgangs-Eingangsverhalten.18 Dies führt dazu, dass auch die Dimension der 

11 Dazu siehe C. IV.
12 Vgl. beispielweise H. Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl., 2010, § 6, Rn. 2; K. Stern, Das Staats-

recht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl., 1984, S. 551; H. Dreier, Art. 20 GG (Ein-
führung), in: ders. (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. II, 3. Aufl., 2015, Rn. 8; F. Reimer, Verfassungs-
prinzipien: Ein Normtyp im Grundgesetz, 2001, S. 58 ff.

13 Vgl. B. II. 2. a) cc) (5).
14 Dazu siehe B. I. 1.
15 Vgl. B. II. 2. b), D. I. 1.
16 Dazu siehe B. II. 3. c).
17 Dazu siehe D. II. 2.
18 Vergleichbar hiermit ist der Begriff des Gesetzes (law) in der Naturwissenschaft, z. B. S. Car-

roll, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, New York, 2010, S. 345: 
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„Zeit“ für den ersten, konzeptionellen Teil der Arbeit von zentraler Bedeutung ist. 
Die Anwendung der zeitlichen Dimension als wissenschaftliches Konzept findet 
sich vor allem im Ersten Hauptteil der Arbeit, worin wir wichtige Grundlagen für 
die gesamte Arbeit legen.19

Diese Arbeit geht zum anderen von dem Ausgangspunkt aus, dass jede einzel-
ne Rechtsnorm in einem formalen oder inhaltlichen Zusammenhang mit anderen 
Normen ein und derselben Rechtsordnung steht. Mit den Worten des Bundesver-
fassungsgerichts gesagt: eine einzelne Verfassungsbestimmung könne nicht isoliert 
betrachtet und allein aus sich heraus ausgelegt werden.20 Dies führt zur beträcht-
lichen Wichtigkeit des Konzepts des „Verhältnisses“ bzw. der „Wechselwirkung“ 
zwischen Verfassungsnormen. Die grundsätzliche Bedeutung des Konzepts ist im 
Bereich der Naturwissenschaft einschließlich der System- und Komplexitätstheo-
rie allgemein anerkannt. Erwähnenswert ist beispielweise die Erläuterung des Be-
griffs „Gestalt“ von Marvin Minsky (1927–2016):

„The unexpected emergence, from a complex system, of a phenomenon that had not seemed 
inherent in that system’s separate parts. Such ‚emergent‘ or ‚collective‘ phenomena show 
that ‚a whole is more than the sum of its parts.‘ However, further research usually shows 
that such phenomena can be explained completely, once we also take into account the inter-
actions among those parts – as well as the peculiarities and deficiencies in the observer’s 
own perceptions and expectations.“21

Die obige Erläuterung hat deutlich gezeigt, dass es unbedingt erforderlich ist, das 
Verhältnis sowie die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Bestandteilen des 
Untersuchungsgegenstandes zu begreifen, um ein klareres Verständnis für diesen 
Gegenstand zu gewinnen. Demzufolge ist es für unsere Zielsetzung nicht ausrei-
chend, dass die Arbeit die Grundentscheidungen und ihre Bestandteile, Elemente 
oder Subprinzipien im Einzelnen beschreiben wird. Der Versuch, einen Grund-
stein für das umfassende Verständnis des Grundgesetzes und seiner Rechtsordnung 
zu legen, bedarf vielmehr einer sorgfältigen Untersuchung zu dem sog. „Konnek-
tom“22 von grundgesetzlichen Grundsätzen und Grundentscheidungen.23 Dieser 
Begriff ist im rechtswissenschaftlichen Sinne als die Gesamtheit der Verhältnisse 

„A dynamical law demonstrates its validity over and over again; at every moment, the law takes 
the current state and evolves it into the next state.“

19 Zum Verfassungsbegriff in der zeitlichen Dimension siehe B. I. 1. c) cc); zur Bedeutung der 
zeitlichen Dimension für die Auslegung der Rechtsnorm siehe B. I. 2. c).

20 BVerf GE 1, 14 (32).
21 M. Minsky, aaO (Fußn. 4), S. 328 (Hervorhebung des Verf.).
22 Dieser als terminus technicus für die Arbeit geltende Begriff wird analog zu dem in der 

Hirnforschung und Neurobiologie verwendeten Begriff „Konnektom“ (connectome) gebildet. Dort 
bezeichnet der Begriff die Gesamtheit aller Nervenverbindungen eines Lebewesens.

23 Zutreffend R. W. M. Dias, Jurisprudence, 5. Aufl., London, 1985, S. 60: „As stated above, 
Bentham and Austin believed that ‚law‘ in the sense of ‚legal system‘ is only the sum-total of 
laws and that elucidation of ‚a law‘ is all that necessary. This, as will have become evident from 
the foregoing analysis, was mistaken. In addition there is a further objection that a legal system is 
more than the sum-total of laws or legal material; it represents the pattern of interrelation of this 
material and differs from them also in its overall purposes and functioning.“
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und Wechselwirkungen von Normen innerhalb der Verfassung zu verstehen. Hin-
sichtlich der Terminologie hat der Begriff „Verhältnis“ in dieser Arbeit zwei Be-
deutungen: zum einen gilt der Begriff als Oberbegriff zu den in der Literatur und 
Rechtsprechung unterschiedlich verwendeten Bezeichnungen wie „Verhältnis“24, 
„Zusammenspiel“25, „Beziehung“26, „Widerspruch“27 und – nicht zuletzt – „Wider-
streit“28. Der Begriff wird zum anderen, vor allem im Dritten Hauptteil der Arbeit, 
in einem engeren Sinne verstanden, nämlich als die Summe der gegenseitigen Be-
ziehungen von zwei Grundentscheidungen zueinander.29

Die vorangegangene Fragestellung zum Verhältnis der Grundentscheidungen 
zueinander geht von der Annahme aus, dass es verschiedene „Typen“ des Ver-
hältnisses von Normen einschließlich des sog. Spannungsverhältnisses30 geben 
kann.31 Daraus ergeben sich zentrale Forschungsfragen der Arbeit – wie etwa wo 
Spannungsverhältnisse oder wechselseitige Verstärkungen liegen könnten, welche 
Grundentscheidungen eher selten in ein Spannungsverhältnis mit anderen Grund-
entscheidungen treten und welche Methoden zur Lösung von Spannungsverhält-
nissen in Betracht kommen könnten. Wenngleich dieses Thema nicht völlig neu 
ist32, wird die Arbeit die Fragestellungen aus eigenen, originären Perspektiven 
betrachten. Schließlich beschränkt sich die Arbeit nicht auf die herkömmliche, 

24 Z. B. H.	A.	Wolff, Das Verhältnis von Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, Speyerer Vor-
träge 48, 1999; E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: J. Isensee/P. Kirchhof 
(Hrsg.), HbStR, Bd. II, 3. Aufl., 2004, § 24, Rn. 81 ff.

25 Z. B. K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1991, S. 476 ff.; C.-W. Ca-
naris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 2. Aufl., 1983, S. 55; M. Kloepfer, 
Verfassungsrecht I, 2011, § 6, Rn. 4: „Dabei sei schon an dieser Stelle betont, dass die einzelnen 
Staatsstrukturprinzipien regelmäßig nicht jeweils einzeln betrachtet werden können, sondern ihre 
Wirkung meist nur im Zusammenspiel mit anderen Staatsstrukturprinzipien entfalten.“

26 Z. B. K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
20. Aufl., 1995 (Neudruck 1999), Rn. 271.

27 Z. B. K. Larenz, aaO (Fußn. 25), S. 475; C.-W. Canaris, aaO (Fußn. 25), S. 53.
28 Z. B. F. E. Schnapp, Art. 20 GG, in: I. von Münch/P. Kunig (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 1, 

6. Aufl., 2012, Rn. 7.
29 Dazu siehe D. II. 2.
30 Vgl. F. Reimer, aaO (Fußn. 12), S. 104: „Im übrigen ist selbst eine als minimal unterstellte 

Gesamtentscheidung des Grundgesetzes, wie Art. 20 I GG sie verkörpern könnte, alles andere als 
ein monolithischer Block; sie ist vielmehr von verschiedenen, unter Umständen gar gegenläufigen 
Werten geprägt. Man denke an mögliche Spannungsverhältnisse zwischen Demokratie, Rechts- 
und Sozialstaatlichkeit.“; K.-E. Hain, Die Grundsätze des Grundgesetzes: Eine Untersuchung zu 
Art. 79 Abs. 3 GG, 1999, S. 445: „Die Vereinbarkeit der Leitgedanken auf der im Rahmen der gel-
tenden Verfassung unbedingten, prinzipiellen Ebene schließt nicht aus, daß leitgedankliche Posi-
tionen unter den Bedingungen konkreter Fälle in Spannung geraten.“

31 Dazu siehe D. II. 1.
32 Die Frage nach dem Konflikt zwischen dem Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip fin-

det sich bereits in einer Vielzahl von staatsrechtlichen Lehrbüchern; hierzu gehören beispielwei-
se H.-W. Arndt/T. Fetzer, Öffentliches Recht, 16. Aufl., 2013, Rn. 158; D. Merten, Rechtsstaat und 
Gewaltmonopol, 1975, S. 9 (Fußn. 17); A. von Arnauld, Rechtsstaat, in: O. Depenheuer/C. Graben-
warter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 21, Rn. 45 f.; W. Kägi, Zur Entwicklung des Schwei-
zerischen Rechtsstaates seit 1848, ZSR 71 (1952), S. 173 ff. (205); E. Tosch, Die Bindung des ver-
fassungsändernden Gesetzgebers an den Willen des historischen Verfassunggebers, 1979, S. 135 f.
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rechtswissenschaftliche Methodik, sondern umfasst auch einige Überlegungen in 
empirisch-wissenschaftlicher Hinsicht. Von erheblichem Interesse ist beispielwei-
se die Überlegung, dass verfassungsrechtliche Grundentscheidungen sich empi-
risch begründen, jedenfalls abstützen lassen könnten.33 An dieser Stelle erhält die 
Arbeit eine interdisziplinäre Dimension. Nicht außer Acht gelassen werden darf 
die relevante Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema der ver-
fassungsrechtlichen Grundentscheidungen sowie zur 2009 im Lissabon-Urteil ent-
wickelten Lehre von der „Verfassungsidentität“.34 Interessant ist auch die Frage, 
ob eine Diskrepanz zwischen den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
hinsichtlich des rechtlichen Wesens sowie der Funktionen der Grundentscheidun-
gen innerhalb des Grundgesetzes besteht.35

2. Wissenschaftliche Zielsetzung

Zur wissenschaftlichen Zielsetzung der Arbeit gehört zunächst eine verfassungs-
rechtstheoretische und -dogmatische Konzeptualisierung des inneren Systems des 
Grundgesetzes. In Verbindung mit dieser Konzeptualisierung steht auch der Ver-
such der Modellierung des komplexen Gesamtbildes der grundgesetzlichen Nor-
men.36 Zur Zielsetzung der Arbeit gehört auch die Gewinnung neuer Richtlinien 
für die Verfassungsinterpretation aus dem Untersuchungsergebnis.37 Diese Richt-
linien könnten als Ergänzung zu den herkömmlichen Methoden der Verfassungs-
interpretation dienen, insbesondere in Verbindung mit der systematischen Aus-
legung.

III. Komponenten und Meilensteine der Arbeit

1. Erster Hauptteil der Arbeit

Als theoretische Grundlage der gesamten Arbeit ist ihr Erster Teil von besonde-
rer Bedeutung. Im Interesse der Analyse des zentralen Gegenstands der Arbeit – 
des Verhältnisses der Grundentscheidungen zueinander – muss zweierlei im Ersten 
Teil erarbeitet und festgehalten werden: 1. allgemeine Erkenntnisse über das recht-
liche Phänomen der „Verfassung“ und ein (möglichst) allgemeingültiger Verfas-
sungsbegriff38; 2. das Wesen von Grundentscheidungen als normativem Kernstück 
der Verfassungsordnung.39 Darüber hinaus wird die Idee der Grundentscheidungen 
mit rechtstheoretischen Konzepten wie der Unterscheidung von Regeln und Prin-

33 Dazu siehe C. III. 1. c).
34 Dazu siehe B. II. 2. b).
35 Dazu siehe B. II. 2. b) aa) (4).
36 Dazu siehe D. I. 3.
37 Dazu siehe D. III. 2.
38 Dazu siehe B. I. 1.
39 Dazu siehe B. II.
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zipien verknüpft.40 Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage nach ihrer überpositi-
ven (Rechts-)Natur sowie ihrer eigenständigen normativen Bedeutung.41 In diesem 
Sinne dient der Erste Hauptteil als gedankliches sowie theoretisches Portal, durch 
das man zu den weiteren Hauptteilen der Arbeit treten muss.

2. Zweiter Hauptteil der Arbeit

Basierend auf den theoretischen Grundlagen der Arbeit (Erster Hauptteil), werden 
die einzelnen Grundentscheidungen des Grundgesetzes im Zweiten Hauptteil er-
örtert. Dessen Zweck ist es in erster Linie, die normativen Stoffe, die das Grund-
gesetz ausmachen, aufzufinden und darzulegen, woraus das innere Grundgerüst42 
und die Identität des Grundgesetzes43 bestehen.

Als ein Indikator für die zentralen Grundentscheidungen wird Art. 79 Abs. 3 GG 
in Betracht gezogen. Für die Untersuchung zum inneren System des Grundgesetzes 
ist die Norm von besonderer Bedeutung und unverzichtbar. Nach Roman Herzog 
ist Art. 79 Abs. 3 GG Ausdruck der Tatsache, „daß der Verfassunggeber von 1949 
zwei Grundgesetzartikel für besonders wichtig und schützenswert gehalten hat: 
Art. 1 und Art. 20“44. Insofern lassen sich in logischer Hinsicht zwei positivrecht-
liche Quellen (oder sedes materiae) der verfassungsrechtlichen Grundentscheidun-
gen aus der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG ableiten. Demzufolge sind die 
grundgesetzlichen Grundentscheidungen in zwei Kategorien gegliedert. So betrifft 
der Zweite Hauptteil zum einen die Grundentscheidung des Art. 1 GG für die Un-
antastbarkeit der Würde des Menschen, zum anderen die Grundentscheidungen des 
Art. 20 Abs. 1–3 GG für die Staatsstrukturprinzipien der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Analyse umfasst zum einen die Grundentscheidungen des Grundgesetzes 
nach der herkömmlichen Lehre: die Garantie der Menschenwürde45, das Demokra-
tieprinzip46, das Rechtsstaatsprinzip47, das Bundesstaatsprinzip48, das Sozialstaats-
prinzip49 und das Republikprinzip50. Sie betrifft zum anderen aber auch die Frage 
nach möglichen Grundentscheidungen jenseits der in Art. 1 und 20 niedergeleg-
ten Grundsätze51. Diese Fragestellungen des Zweiten Hauptteils der Arbeit werden 

40 Dazu siehe B. II. 3. a).
41 Dazu siehe B. II. 3. b).
42 Ein Begriff von U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik 

Deutschland, 2013, S. 86.
43 Zum Überblick P. Kirchhof, Die Identität der Verfassung, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), 

HbStR, Bd. II, 3. Aufl., 2004, § 21.
44 R. Herzog, Art. 20 GG, I, in: T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. III, Lfg. 70 

(2013), Rn. 12; vgl. auch K. Stern, aaO (Fußn. 12), S. 113.
45 Dazu siehe C. II.
46 Dazu siehe C. III. 1.
47 Dazu siehe C. III. 2.
48 Dazu siehe C. III. 3.
49 Dazu siehe C. III. 4.
50 Dazu siehe C. III. 5.
51 Dazu siehe C. IV.
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dann als theoretische Grundlage und fester Ausgangspunkt für die Untersuchung 
des Dritten Hauptteils der Arbeit fungieren.

3. Dritter Hauptteil der Arbeit

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Zweiten Hauptteils wird die Arbeit im Dritten 
Hauptteil das Verhältnis der grundgesetzlichen Grundentscheidungen zueinander 
aufklären und darüber ein neues analytisches Modell der deutschen Verfassungs- 
und Rechtsordnung – im Sinne eines komplexen, aber geordneten Ensembles aus 
positiven und überpositiven, grundlegenden, über- und untergeordneten sowie dy-
namischen und identitätssichernden Elementen52 – entwickeln, das als Ausgangs-
punkt weiterer verfassungsrechtstheoretischer und -dogmatischer Untersuchungen 
dienen kann.53 Von erheblichem Interesse ist die Methode zur Lösung des Span-
nungsverhältnisses zwischen zwei oder mehreren Grundentscheidungen.

IV. Stand der Forschung und Methodik

„The Achilles’ heel of constitutional law is the lack of an  
empirical footing, not the lack of a good constitutional theory.“

Richard A. Posner54

Über die rechtliche Bedeutung sowie die geschichtlichen Grundlagen der einzelnen 
Grundentscheidungen des Grundgesetzes, etwa des Demokratie- und des Rechts-
staatsprinzips, finden sich zwar eingehende und umfassende Erläuterungen in der 
Literatur zum Staats- und Verfassungsrecht.55 Dabei handelt es sich aber regel-
mäßig um die wissenschaftliche Darstellung der einzelnen Grundentscheidungen 
bzw. Grundsätze des Grundgesetzes in rechtsdogmatischer Hinsicht und nur selten 
um den Versuch, die Gesamtkonzeption der Grundentscheidungen systematisch zu 
strukturieren. Zudem sind Monographien zu diesem Thema rar geworden.56 Davon 

52 U. Volkmann, aaO (Fußn. 42), S. 127 f.
53 Dazu siehe D. I. 3.
54 R. A. Posner, The Problematics of Moral and Legal Theory, Cambridge (Massachusetts), 

1999, S. 182.
55 Als „Klassiker“ anzusehen sind wie etwa K. Stern, aaO (Fußn. 12), S. 555 ff.; K. Hesse, 

aaO (Fußn. 26), Rn. 114 ff.; jenseits der Kommentierungen zu Art. 1 und Art. 20 GG in klassi-
schen Grundgesetz-Kommentaren siehe auch relevante Aufsätze in J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), 
HbStR, Bd II, 3. Aufl., 2004 und O. Depenheuer/C. Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 
2010.

56 Zu den relevanten Monographien gehören namentlich die 1999 unter dem Titel „Die Grund-
sätze des Grundgesetzes: Eine Untersuchung zu Art. 79 Abs. 3 GG“ veröffentlichte Habilitations-
schrift von Karl-E. Hain (Fußn. 30), die 2001 unter dem Titel „Verfassungsprinzipien: Ein Norm-
typ im Grundgesetz“ veröffentlichte Dissertation von Franz Reimer (Fußn. 12) sowie die 2002 
unter dem Titel „Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes: Eine verfassungstheoretische Rekon-
struktion“ veröffentlichte Habilitationsschrift von Peter Unruh.



10 A. Einleitung

abgesehen findet die Untersuchung zum Verhältnis der grundgesetzlichen Grund-
entscheidungen zueinander im Schrifttum nur geringe Aufmerksamkeit. Dieser 
Forschungsstand hat dazu geführt, dass eine verfassungsrechtstheoretische und 
-dogmatische Untersuchung zum Komplex der verfassungsrechtlichen Grundent-
scheidungen äußerst vielversprechend ist, auch hinsichtlich der Vielzahl an Kom-
mentaren und Lehrbüchern zum Grundgesetz im Allgemeinen.

Hinsichtlich der Methodik ist diese Arbeit vornehmlich als eine grundlagenori-
entierte, verfassungsdogmatische sowie verfassungstheoretische Forschungsarbeit 
anzusehen. An einigen Stellen wird sich die Arbeit daneben mit rechtsvergleichen-
den bzw. verfassungsgeschichtlichen Aspekten beschäftigen. Der Arbeit liegt wei-
terhin das sog. integrative Verständnis des Rechts zugrunde.57 Nicht zuletzt ist die 
Arbeit auch – wie erwähnt – mit interdisziplinärer Dimension ausgestattet.

Als Nachwort dieser Einleitung sowie als gedanklicher Eingang zu den Haupt-
teilen der Arbeit eignet sich die folgende Aussage von dem Rechtslehrer und Phi-
losophen Edgar Bodenheimer (1908–1991):

„In reality, the problem of achieving justice in human relations is the most challenging and 
vital problem of social control through law, and it is one that is by no means impervious to 
the method of rational argument. The use of this method does not demand unanimity or uni-
versality in the reaching of conclusions concerning the justice of a legal measure. It only de-
mands that the problem be approached with detachment and broadmindedness, and that the 
relevant issues be appraised from all angles, with consideration of the interests and concerns 
of all people or groups affected by the regulation. An important guide for the rational eval-
uation of the justice of a law or set of laws is furnished by the status of our scientific knowl-
edge with respect to the psychological, biological, or social assumptions underlying a piece 
of legal regulation.“58

57 Dazu siehe statt vieler E. Bodenheimer, Jurisprudence: The Philosophy and Method of 
the Law, Revised Edition, Cambridge (Massachusetts), 1974, S. 162 ff.; E. Fechner, Rechtsphi-
losophie: Soziologie und Metaphysik des Rechts, 2. Aufl., 1962; J. Hall, Foundations of Jurispru-
dence, Indianapolis, 1973; auch B. Rüthers, Wozu auch noch Methodenlehre?, JuS 2011, S. 865 ff. 
(869 f.): „‚Recht‘ entsteht aus dem Zusammenwirken von weltanschaulichen Vorverständnissen, 
den Machtkonstellationen der Normsetzer in der jeweiligen Gesellschaft sowie den realen und 
kulturellen Vorgegebenheiten (Geschichte, religiöse Überzeugungen, Technologie, Wissenschaft, 
Wirtschaft).“

58 E. Bodenheimer, aaO (Fußn. 57), S. 167.
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Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (6.8 pt) ist ausstanzend #9 (Seite 46-47,


55,69,262)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (8.0 pt) ist ausstanzend #9 (Seite 355,


358,424)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (9.0 pt) ist ausstanzend #27 (Seite 42,


46-47,55,69,262,311)
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Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (10.1 pt) ist ausstanzend #5 (Seite 264)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (10.7 pt) ist ausstanzend #4 (Seite 187)
TimesNewRomanPSMT und TimesNewRomanPSMT haben dieselbe eindeutige 


Kennung
TimesNewRomanPS-ItalicMT und TimesNewRomanPS-ItalicMT haben dieselbe 


eindeutige Kennung
Inhalt


Strichstärke 0.000 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.050 mm #25 (Seite 42,
46-47,55,69,311)


Strichstärke von 0.048 mm auf 0.050 mm geändert #1 (Seite 55)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Gulde_Standard


Farbseparationen: 4
CMYK


Seite 1
Seite 2
Seite 3 - 5
Seite 6
Seite 7 - 182
Seite 183
Seite 184
Seite 185
Seite 186
Seite 187
Seite 188
Seite 189
Seite 190
Seite 191
Seite 192
Seite 193
Seite 194
Seite 195
Seite 196
Seite 197
Seite 198
Seite 199
Seite 200
Seite 201
Seite 202
Seite 203
Seite 204
Seite 205
Seite 206
Seite 207
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Seite 208
Seite 209
Seite 210
Seite 211
Seite 212
Seite 213
Seite 214
Seite 215
Seite 216
Seite 217
Seite 218
Seite 219
Seite 220
Seite 221
Seite 222
Seite 223
Seite 224
Seite 225
Seite 226
Seite 227
Seite 228
Seite 229
Seite 230
Seite 231
Seite 232
Seite 233
Seite 234
Seite 235
Seite 236
Seite 237
Seite 238
Seite 239
Seite 240
Seite 241
Seite 242
Seite 243
Seite 244
Seite 245
Seite 246
Seite 247
Seite 248
Seite 249
Seite 250
Seite 251
Seite 252
Seite 253
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Seite 254
Seite 255
Seite 256
Seite 257
Seite 258
Seite 259
Seite 260
Seite 261 - 263
Seite 264
Seite 265
Seite 266
Seite 267
Seite 268
Seite 269
Seite 270
Seite 271
Seite 272
Seite 273
Seite 274
Seite 275
Seite 276
Seite 277
Seite 278
Seite 279
Seite 280
Seite 281
Seite 282
Seite 283
Seite 284
Seite 285
Seite 286
Seite 287
Seite 288
Seite 289
Seite 290
Seite 291
Seite 292
Seite 293
Seite 294
Seite 295
Seite 296
Seite 297
Seite 298
Seite 299
Seite 300
Seite 301
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Seite 302
Seite 303
Seite 304
Seite 305
Seite 306
Seite 307
Seite 308
Seite 309
Seite 310
Seite 311
Seite 312
Seite 313
Seite 314
Seite 315
Seite 316
Seite 317
Seite 318
Seite 319
Seite 320
Seite 321
Seite 322
Seite 323
Seite 324
Seite 325
Seite 326
Seite 327
Seite 328
Seite 329
Seite 330
Seite 331
Seite 332
Seite 333
Seite 334
Seite 335
Seite 336
Seite 337
Seite 338
Seite 339
Seite 340 - 473
Seite 474
Seite 475 - 480
Farbig: 80   Schwarzweiß: 397


Farbräume
DeviceCMYK
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Schriften: 32
AdobeArabic-Regular Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
MnSymbol12 Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT (12x)


Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT (14x) Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe





